
dezember 2011

Die Vorschläge für Steuersenkungen und 
Steuervereinfachungen haben sich im zu 
Ende gehenden Jahr regelrecht überschla-
gen. Nur wenige Wochen nach Verabschie-
dung des Steuervereinfachungsgeset-
zes 2011 trat die Regierungskoalition mit 
dem Plan an die Öffentlichkeit, ab 2013 die 
kalte Progression abzuschaffen. Fast zeit-
gleich veröffentlichten diverse Länderregie-
rungen ihre 10 Punkte zur Steuervereinfa-
chung. Lesen Sie hierzu Brandaktuelles auf 
den Seiten 1 und 2. Außerdem informieren 
wir Sie über wichtige Neuerungen zur Jahres-
wende bei Lebensversicherungen sowie zur 
Firmenwagenbesteuerung. Unser Tipp (Seite 
3) befasst sich diesmal mit den Kapitalein-
künften. Nutzen Sie bis 15.12. die Möglich-
keit, Ihre Verluste bescheinigen zu lassen und 
verrechnen Sie diese ggf. depotübergreifend.

2 > Neues 10-Punkte-Papier zur Steu- 
  ervereinfachung der Länder 

 > Neue Altersgrenzen für  
  Versicherungen

 > Aktuelles zur Firmenwagen- 
  besteuerung

3 > Elektronische Rechnungen 

 > Unser Tipp

4 > Werbungskostenabzug von Studien- 
  kosten soll abgeschafft werden  
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bund plant für die nächsten Jahre umfas-
sende Steueränderungen

Kalte Progression:
Unter kalter Progression wird der 
Umstand definiert, dass die Einkom-
mensteuerlast aufgrund jener Einkom-
menserhöhungen ansteigt, die eigent-
lich nur die Inflation ausgleichen sol-
len. Der Grund hierfür liegt im progres-
siven Einkommensteuertarif. Für jeden 
Euro, der über dem Grundfreibetrag von 
derzeit 8004 € liegt, werden mehr Steu-
ern fällig. Die Folge der kalten Progres-
sion ist, dass dem Steuerbürger real 
weniger netto bleibt. Besonders betrof-
fen hiervon sind kleine und mittlere 
Einkommensklassen.

Pläne der bundesregierung:
Ende Oktober legte das Bundesfinanz-
ministerium sowie das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
ein Positionspapier für „mehr dauer-
hafte Steuergerechtigkeit“ und für die 
„Beseitigung der kalten Progression“ 
vor. Letzteres soll durch eine Einkom-
mensteuertarifkorrektur zum 1.1.2013 
erfolgen.

Anpassung an Verbraucherpreise, regelmä-
ßige Überwachung:
Die Steuertarifkorrektur besteht in 
einer Anhebung des Grundfreibetra-
ges und der Tarifeckwerte im Einkom-
mensteuertarif nach dem Anstieg der 
Verbraucherpreise zwischen 2010 und 
2012. Die Tarifanpassung soll zu einer 
Steuerentlastung von 6 bis 7 Mrd. € 
führen. Ferner soll ab der kommen-
den Legislaturperiode im Abstand von 
zwei Jahren ein Bericht zur Wirkung 
der kalten Progression vorgelegt wer-
den. Danach soll entschieden werden, 
ob eine erneute Tarifkorrektur zum 
Ausgleich der kalten Progression gebo-
ten ist.

Alternative: Abbau des Solidaritäts-
zuschlages
Alternativ bestehen innerhalb der FDP 
Pläne, der kalten Progression durch 
Abbau des Solidaritätszuschlages zu 
begegnen. Hierzu sollen die Freigrenzen, 
bis zu der Arbeitnehmer keinen Zuschlag 
zahlen müssen, erhöht werden. Die bis-
herige Grenze für den Solidaritätszu-
schlag liegt bei 972 € für Singles und 
1944 € für Verheiratete. 

Kalte Progression soll
beseitigt werden

Kalte Progression: Vor allem mittlere Einkommen sollen profitieren

Weitere inhalte

Liebe Mandantin,  
lieber Mandant!

Viel Erfolg!  
Ihr Steuerberater 
Harald Müller

Besuchen Sie unsere Website:
www.mueller-steuerberatung.de

Für Mandanten und Freunde...

www.mueller-steuerberatung.de - Beratungshotline: 07072/ 600 48-160

Unsere Kanzlei ist vom 24.12.2011 bis einschl. 

03.01.2012 geschlossen! Ab dem 04.01.2012 

sind wir gerne wieder für Sie da. 
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GebrauchtWaGen als Firmen-
FahrzeuG:
Die bestehende 1%-Regelung für die 
Berechnung des zu versteuernden pri-
vaten Nutzungsanteils  für Firmenwagen 
stand wieder vor Gericht. In dem Fall ging 
es um einen Steuerpflichtigen, der einen 
gebrauchten Dienstwagen auch für pri-
vate Zwecke nutzte. Die Finanzverwaltung 
errechnete den geldwerten Vorteil aus dem 
Bruttolistenpreis des Fahrzeugs als Neu-
wagen. 

PauschalbeWertunG verFas-
sunGsGemäss:
Das Niedersächsische Finanzgericht (Urt. v. 
14.9.2011 – 9 K 394/10) hält die beste-
hende 1%-Regelung nach der aktuel-
len Ausgestaltung für verfassungsgemäß. 
Bei der Pauschalregelung handelt es sich 
nach Ansicht des Gerichts um eine wider-
legbare Typisierung, bei der dem Gesetz-
geber ein weiterer Ermessensspielraum 
zusteht. Der Gesetzgeber sei nach Ansicht 
des Gerichts hierbei nicht gehalten, im Kfz-
Handel gewährte übliche Rabatte von 10%  
bis über 30%, die zudem vom Hersteller, 
Modell und vielen Sonderfaktoren abhän-
gig sind, bei der Bestimmung der Bemes-
sungsgrundlage zu berücksichtigen.

neuWaGenbesteuerunG keine 
ÜbermassbesteuerunG:
Die Richter sahen in dem Bruttolistenpreis-
ansatz für Neuwagen zur Berechnung des 
Steuerwerts für den privaten Nutzungs-
vorteil  eines gebrauchten Firmenwagens 
keine Übermaßbesteuerung. Dem Steuer-
pflichtigen stehe regelmäßig die Möglich-
keit des Führens eines Fahrtenbuches mit 
belegmäßigem Einzelnachweis zu.

anhänGiGes verFahren:
Der Fall ist derzeit am Bundesfinanzhof 
anhängig (Az. VI R 51/11). Arbeitnehmer, 
die einen als Gebrauchtfahrzeug ange-
schafften Dienstwagen auch privat nutzen, 
sollten unter Bezug auf das anhängige Ver-
fahren Rechtsmittel einlegen.

aktuelles zur  
FirmenWaGen-
besteuerunG

Das Hessische Finanzministerium hat neue Vorschläge zur Steuervereinfachung 
veröffentlicht

Neues 10-Punkte-Papier zur 
Steuervereinfachung der Länder
Die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Bremen haben 
in Ergänzung zum jüngst verabschiede-
ten Steuervereinfachungsgesetz ein wei-
teres 10-Punkte-Papier zur Steuerverein-
fachung vorgelegt. Die Autoren schlagen 
darin weitere Vereinfachungen in den 
Bereichen außergewöhnliche Belastun-
gen für Arbeitnehmer und für die Unter-
nehmen vor.

Außergewöhnliche belastungen:
Die Länderfinanzminister wollen die 
Pauschbeträge für Behinderte erhöhen 
und gleichzeitig die Abgeltungswirkung 
neu regeln. Die Kosten für Pflegeleistun-
gen und ärztliche Betreuung sollen künf-
tig direkt aus der Rechnung der Pflegeein-
richtung in die Steuererklärung übernom-

men werden können.

Arbeitnehmer:
Abgeschafft werden soll die 44-€-Frei-
grenze für Sachbezüge. Darüber hinaus 
wollen die Länder den durch das Steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 gerade auf 
1000 € erhöhten Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag aufsplitten in drei separate Pausch-
beträge.

Sonstige Steuervergünstigungen
Darüber hinaus schlagen die Minister vor, 
für Handwerkerrechnungen einen Sockel-
betrag von 300 € einzuführen, bis zu dem 
Rechnungsbeträge unberücksichtigt blei-
ben. Darüber hinaus soll u.a. die Arbeit-
nehmer-Sparzulage in die Altersvorsorge-
zulage integriert werden.  
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bisherige regelung:
Versicherungsleistungen aus dem Ver-
tragsablauf einer Lebensversicherung 
(Ablaufleistung) sind zur Hälfte steuer-
frei, wenn die Police eine Mindestver-
tragslaufzeit von 12 Jahren aufweist und 
der Versicherungsnehmer bei Auszahlung 
das 60. Lebensjahr vollendet hat.

Neu:
Für Versicherungsverträge, die nach dem 
31.12.2011 abgeschlossen werden, erhöht 
sich das Mindestalter für die steuerbe-
günstigte Auszahlung von Versicherungs-
leistungen auf 62 Jahre. Die Mindestver-

tragslaufzeit von 12 Jahren gilt weiter 
unverändert.

zertifizierte Altersvorsorgeverträge, basis-
rentenverträge, betriebliche Altersvorsorge:
Die neue Altersgrenze findet auch auf zer-
tifizierte Altersvorsorgeverträge, Basis-
rentenverträge sowie im Bereich der 
betrieblichen Altersvorsorge Anwendung. 
Die sich aus solchen nach dem 31.12.2011 
abgeschlossenen Verträgen ergebenden 
Altersleistungen dürfen künftig nicht 
vor Vollendung des 62. Lebensjahres 
ausgezahlt werden. 

Neue Altersgrenzen für  
Versicherungen

Anhebung der Altersgrenzen tritt zum 1.1.2012 in Kraft
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Steuervereinfachungsgesetz bringt erleichte-
rungen bei der elektronischen Übermittlung 
von rechnungen

elektronische rechnungen:
Als elektronische Rechnungen gelten 
u.a. solche, die per Email ggf. mit PDF-
oder Textdateianhang, per Computer-Fax 
oder per Web-Download oder im Wege 
des Datenträgeraustausches (EDI) über-
mittelt werden, nicht aber Rechnun-
gen, die von Standard-Fax zu Standard-
Fax oder von Computer-Fax zu Standard-
Fax übermittelt werden. Die Übermitt-
lung elektronischer Rechnungen erfor-
derte bislang zwingend die Verwendung 
einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur oder alternativ des EDI-Verfahrens. 
Mit der durch das Steuervereinfachungs-
gesetz eingeführten Neuregelung entfällt 
diese Notwendigkeit rückwirkend zum 
1. 7. 2011.

Pflichtkriterien bleiben:
Unverändert bleiben aber die bisher gel-
tenden abstrakten Kriterien für die elek-
tronische Rechnungstellung, also die 
Echtheit der Herkunft einer Rechnung 
und die Unversehrtheit ihres Inhal-
tes und ihrer Lesbarkeit. Der durch das 
Steuervereinfachungsgesetz geänderte 

Rechnungsbegriff (Neufassung § 14 Abs. 
1 UStG) enthält die Notwendigkeit der 
Erfüllung dieser Pflichtkriterien.
Wie diese Kriterien im elektronischen 
Verfahren erfüllt werden, bleibt jedem 
jedoch selbst überlassen.

zustimmung des rechnungsempfängers:
Die Versendung elektronischer Rech-

nungen setzt weiterhin die Zustimmung 
des Rechnungsempfängers voraus.

Denn selbst wenn dieser formal ein-
wandfreie Rechnungen empfängt, 
berechtigen ihn diese unter Umstän-
den nicht zum Vorsteuerabzug, wenn 
er z.B. die Lesbarkeit nicht gewährleis-
ten kann. 

Elektronische Rechnungen: Versenden ohne bestimmte Kontrollverfahren

Elektronische Rechnungen 

VerluStbeScheiNiguNg biS zum 15.12. 
beANtrAgeN:
Trotz Abgeltungsteuer zahlt sich ein Steu-
ercheck zum Jahresende aus. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn es um die depot-
übergreifende Verlustverrechnung geht. 
Werden mehrere Wertpapierkonten/Depots 
bei inländischen Banken unterhalten, soll-
ten spätestens bis Anfang Dezember alle 
Depots auf Gewinne und Verluste überprüft 
werden.
Bleibt in einem Depot ein Verlust übrig, weil 
die für das Wertpapierdepot maßgeblichen 
Verluste höher waren als die Gewinne, 

besteht die Möglichkeit, bei der depotfüh-
renden Bank eine Verlustbescheinigung zu  
beantragen. Die Verlustbescheinigung führt 
dazu, dass die (bescheinigten) Verluste ihre 
Bindungswirkung an die bei dem ausstel-
lenden Kreditinstitut unterhaltenen Kapi-
talanlagen verlieren und damit im Steuer-
veranlagungsverfahren mit Gewinnen aus 
anderen Wertpapierdepots gegengerech-
net werden können. 

ehegAtteNÜbergreifeNde  
VerluStVerrechNuNg:
Zusammenveranlagte Ehegatten sollten die 

übergreifende Verlustverrechnung nutzen, 
wenn sie ihre Konten bei demselben Kre-
ditinstitut unterhalten. Übergreifende Ver-
lustverrechnung heißt, dass Verluste aus 
dem Depot eines Ehegatten mit Gewin-
nen aus dem Depot des anderen Ehegat-
ten aufgerechnet werden.
Sofern noch nicht geschehen, muss spä-
testens bis zum 31.12.2011 ein gemein-
samer Freistellungsauftrag erteilt werden. 
Ist der gemeinsame Ehegatten-Sparer-
pauschbetrag bereits ausgeschöpft, wird 
der Freistellungsauftrag mit einem Freibe-
trag in Höhe von Null beantragt.

einkÜnFte aus kaPitalvermöGen
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Gesetzesänderung soll BFH-Urteil rückwirkend aushebeln

Werbungskostenabzug:
Der Abzug der Aufwendungen für die 
erstmalige Berufsausbildung bzw. das 
Erststudium als Werbungkosten ist 
beim Fiskus verständlicherweise auf 
massive Kritik gestoßen.
Mit der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofes sei der Wille des Gesetz-
gebers überinterpretiert worden. Der 
Steuergesetzgeber verweist auf die 
Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, wel-
ches die Kosten des 
Studiums dem Pri-
vatbereich zugeord-
net habe, was auch 
heute noch richtig 
sei.
Die Steuer-Gewerk-
schaft erwartet 
auch, dass die Steu-
erpflichtigen versu-
chen würden, paral-
lel Kosten der dop-
pelten Haushalts-
führung und Kos-
ten für Computer 
geltend zu machen. 
Die zu erwarten-
den Steuerausfälle 
seien hoch.

gesetzesänderung:
Die Bundesregie-
rung ruderte dem 
Bundesf inanzhof-
Urteil mit einer 
Gesetzesänderung 
gegen.
In dem neuen Bei-
treibungsrichtlinie-

Umsetzungsgesetz wurde in das Ein-
kommensteuergesetz ein Abzugsverbot 
für Aufwendungen für eine erstmalige 
Berufsausbildung oder für ein Erststu-
dium eingefügt.

Die Regelung gilt rückwirkend ab 2004. 
Im Gegenzug wurde aber der bisherige 
Höchstbetrag für den Abzug von Aus-
bildungskosten als Sonderausgaben von 
derzeit 4000 auf 6000 € erhöht. 
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WIcHTIGE ZAHLUNGSTERMINE IM dezember

12.12.

Umsatzsteuer mtl. für November bzw. Oktober mit Dauer-
Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag

Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchenlohnsteuer für 
November

Einkommensteuer, Kirchensteuer und  Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

15.12.

Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und 
Kirchenlohnsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und 
Zahlung per Scheck

27.12. Zusammenfassende Meldung 

28.12. Sozialversicherungsbeiträge Dezember 

anmerkung für scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst  
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet.

Werbungskostenabzug von Studi-
enkosten soll abgeschafft werden 

das zentrale testaments- 
reGister:
Zum 1. Januar 2012 startet das neue 

zentrale Testamentsregister der Bun-

desnotarkammer (www.testamentsregis-

ter.de). Das Register speichert die Ver-

wahrangaben zu sämtlichen erbfolgerele-

vanten Urkunden, die vom Notar errichtet 

werden oder in gerichtliche Verwahrung 

gelangen. Erbfolgerelevante Urkunden 

sind in erster Linie Testamente und Erb-

verträge.

eintraG:
Jeder Bürger kann sein Testament über 

einen Melder (Notar bzw. Gericht)  für 

eine Gebühr von 18 € in dem Register 

eintragen lassen. Die Registrierungsge-

bühr ist einmalig und deckt alle Kosten 

ab.

der vorteil:
Das neue Register trägt zur Sicherung 

der Wahrung des letzten Willens des 

Erblassers bei. Nachlassverfahren sollen 

dadurch schneller und effizienter durch-

geführt werden können. Die Bundes-

notarkammer  wird von den Standesäm-

tern von jedem Sterbefall informiert. Es 

durchforstet das Register in jedem Ster-

befall von Amts wegen auf vorhandene 

Testamente und andere erbfolgerelevante 

Urkunden. Die Bundesnotarkammer infor-

miert daraufhin das zuständige Nachlass-

gericht, ob und welche Verfügungen von 

Todes wegen zu beachten sind.

inFormationsdatenbank:
Das neue zentrale Testamentsregister 

bietet unter den Rubriken „sicher ver-

erben“ sowie „Nachlass und Erbe“ zahl-

reiche nützliche Informationen für jeder-

mann zum Thema Erben und Vererben.

neue dienstleistunG 
ab 1.1.2012: 

www.mueller-steuerberatung.de - Beratungshotline: 07072/ 600 48-160


